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Vorschlage fur eine umweltfreundliche Energieversorgung von neuen
Gebauden mit einer Kraft-Warme-Kopplungsanlage

1. Funktionsweise der Kraft-Warme-Kopplungsanlage

Mit der Kraft-Warme-Kopplungsanlage (KWK-Anlage) wird Warme-und Elektroenergie
erzeugt. Dazu wird der Energietrager Erdgas in einem Verbrennungsmotor (angepasster
Fahrzeugmotor) verbrannt und die mechanische Energie im gekoppelten Generator in
Elektroenergie umgewandelt. Die Elektroenergie wird bei kleineren Anlagen
(schatzungsweise bis 200 kW) in das ortliche 0,4 kV Netz eingespeist. Die Warmeenergie
des Motors und der Abgase werden Uber Warmeulbertrager in einen Wasserspeicher
(Pufferspeicher) eingespeist. Weil die Komponenten der KWK-Anlage, Gasmotor, Generator
Warmelbertrager und Steuer-und Anzeige-Elemente auf Stahltrdgern montiert und mit einer
Hulle zum Wéarme-und-Schallschutz ummantelt sind, ist die Bezeichnung Blockheizkraftwerk
(BHKW) ublich.

Das BHKW speist soviel Warmeenergie in den Pufferspeicher ein, dass die
angeschlossenen Kundenanlagen ausreichend mit Warme versorgt werden. Zusétzlich wird
von einer zentralen Leitwarte (virtuelles Kraftwerk) das BHKW zugeschaltet, wenn im
Ubergeordneten Elektroenergienetz ein Lastdefizit entsteht, weil die Erzeugung von
regenerativen Energien (besonders Wind und Sonne) eingeschrankt ist.

Definition: Kunden sind die Nutzer der Warmeenergie, die sie von der KWK-Anlage oder
dem Nahwéarmenetz beziehen.

Als Betriebsform fiir dieses System kann das Contracting gewahlt werden, dabei plant, baut
und betreibt der Contractor oder Betreiber die Anlage.

2. Bau und Betrieb der KWK-Anlage

Als Anlagenausrister und Betreiber von KWK-Anlagen als virtuelles Kraftwerk, habe ich von
folgenden Firmen gehért: Harzenergie, und Stadtwerke Miinchen.

Mit Vertretern der Firmen LichtBlick ZuhauseKraftwerk GmbH und Vattenfall Europe hatte ich
bereits muindlichen und telefonischen Kontakt. Deshalb méchte ich das Anlagen- und
Betriebskonzept der KWK-Anlage dieser Firmen vorstellen. Beide Firmen sind auch
Contractoren.

2.1 LichtBlick ZuhauseKraftwerk GmbH

2.1.1 Kontakt und Technische Parameter

Kontakt: Tel: 040/80 80 30 31
Mail: zuhauskraftwerk@lichtblick.de
Internet: www.lichtblick.de

Technische Parameter V) :Betriebsweise: Netzparallelbetrieb
Kraftstoff: Erdgas H und L
Elektrische Leistung: ca. 19 kW
Thermische Leistung: ca. 32 kW
Wirkungsgrad: > 90 %

Anlagenparameter elektrisch: 400 V, 3P, 50 Hz, netzsynchron

Anlagenparameter Hydraulische Parameter ¥ : Vorlauftemperatur max.: 90 °C
Rucklauftemperatur max.: 70 °C

Pufferspeicher  :2- 3 Stiick mit je 1000 | Wasserinhalt

1.1)

2.1.2 Anlagenkonzept

Entsprechend dem Warmebedarf der Kunden kdnnen bis 5 BHKW-Anlagen und die
entsprechende Anzahl Pufferspeicher aufgestellt werden, die im hydraulischen
Verbundbetrieb die Warmeenergie an den Kunden oder das Nahwarmenetz tibergeben. Das
Nahwarmenetz wird nicht von Lichtblick gebaut und betrieben.



2.
2.1.3 Betriebskonzept >

Auf der Internetseite des Unternehmens habe ich unter dem Button ,Privatkunden* folgendes
zu diesem Thema gefunden:

- Der Warmepreis fur die Kunden wird transparent auf der Grundlage des Gaspreis-
Index berechnet. Man kann bis zu 20 % gegentber einer herkbmmlichen Gasheizung
sparen.

- Das Unternehmen tbernimmt die Kosten fur Brennstoffeinkauf, Wartung, Reparatur,
Versicherung, Schornsteinfeger und tUberwacht das Kraftwerk von seiner Leitwarte,
aus, ohne dass dem Kunden Zusatzkosten entstehen.

- Grundpreis (Leistungspreis) 20 €/Monat und Aggregat Meine Berechnung kursiv::
20€/32 kW= 0,625 €/kW und Monat. Bei 16 kW fir ein Einfamilienhaus: 10 €/Monat.

- Umweltbonus. Berechnungsgrundlage dafiir ist die gesamte, vom BHKW ins
offentliche Netz eingespeiste Elektroenergiemenge. Daflir gibt es zwei Betriebs-
modelle, die sich nach dem Investitionszuschuss berechnen:

- Variante a: 0,5 Ct/kwh die ins 6ffentliche Stromnetz eingespeist wird.
- Variante b: 2,5 Ct/kwh die ins 6ffentliche Stromnetz eingespeist wird.
Die Kunden fur den Warmebezug haben ihren eigenen Stromanbieter.

2.2 Vattenfall Europe New Energie Services GmbH in Hamburg?
2.2.1 Kontakt und Technische Parameter

Kontakt: Tel.: 040/27 18 23 32
Mail: energiedienstleistung@vattenfall.de
Internet: www.vattenffall.de

Die Technischen Parameter kann ich nicht nennen, weil Vattenfall die BHKW-Anlage
entsprechend dem Einsatzfall von verschiedenen Herstellern auswahlt. Es sind aber bei
ahnlicher Leistung auch ahnliche Parameter, wie bei der Anlage von Lichtblick, zu erwarten.

2.2.2 Anlagenkonzept

Vattenfall plant, baut und betreibt die KWK- Anlage und das Nahwéarmenetz. Ob sich der
Kunde durch Zuschiisse an der Investition beteiligen kann, ist aus dem Prospekt nicht
ersichtlich. Bei hohen Beitragen der MaRnahme durch den Contractor wird sich natirlich
auch ein hoherer Warmepreis ergeben.

2.2.3 Betriebskonzept
Das Betriebskonzept kann ich dem kleinen Informationsblatt von Vattenfall nicht entnehmen.

3. Bedingungen fir den Bau der KWK-Anlage
3.1 LichtBlick ZuhauseKraftwerk GmbH

Vom Kunden oder Bautrdger sind folgende Voraussetzungen zu schaffen. Auf der
Internetseite des Unternehmens habe ich unter dem Button ,Privatkunden® folgendes zu
diesem Thema gefunden:

- Der jahrliche Energiebedarf der Kundenanlage ist groRer als 45 000 kWh. Das
entspricht einem Mehrfamilienhaus oder zwei neuen Einfamilienhausern.

- Bereitstellung oder Schaffung einer Aufstellflache von mindestens 9 m2. Fir die
Nutzung der Flache wird ein monatlicher Zuschuss gezahlt.

- Lichtblick Ubernimmt den Hauptteil der Investitionskosten. Der Zuschuss fur die
Investition ist mindestens 5 000 €/Aggregat. Weiterhin sind zwei Betriebsmodelle
entsprechend dem Umweltbonus maoglich:

- Variante a): 5000 €/ Aggregat
- Variante b): 8000 €/ Aggregat
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Meine Anmerkungen in kursiver Schrift: Ein Rechenbeispiel soll die Kosten je
Einfamilienhaus verdeutlichen: Thermische Leistung des BHKW (Punkt 2.2.1): 32 kW
Die durchschnittliche Warmeleistung wird je Einfamilienhaus mit 16 kW geschatzt.
Das ergibt folgenden Zuschuss fur die Investition:

Variante a): 5000 €/ Aggregat: 5 000 €* 16 kW/32 kW = 2500 € pro Einfamilienhaus.
Variante b): 8000 €/ Aggregat: 8 000 €* 16 kW/32 kW = 4000 € pro Einfamilienhaus.

Ob sich diese relativ niedrige Summe in der Praxis erzielen lasst, ist fraglich.
Weiterhin ist noch das Geb&ude und das Nahwarmenetz zu bauen, die natirlich
wesentlich weniger kosten als die aufwendigere KWK-Anlage.

Die Versorgung von gréReren Gebauden mit einer Leistung von 32 bis 160 kW ist
ohne Nahwarmenetz mdglich.

- Schaffung eines ausreichend dimensionierten Anschlusses fur Erdgas H.

- Anschluss der KWK-Anlage an dass 0,4 kV Netz durch den ortlichen Betreiber des
Elektroenergienetzes.

32 Vattenfall Europe New Energie Services GmbH in Hamburg

Die Bedingungen fiir den Bau der KWK-Anlage kann ich dem Informationsblatt? von
Vattenfall nicht entnehmen.

Zur Minderung der Treibhausgase ist ein Gesetz erlassen worden, dass die anteilige Warme-
versorgung neuer Gebaude mit regenerativen Energien vorschreibt (EEWarmeG).

4. Gesetz zur Forderung Erneuerbarer Energien im Warmebereich -EEWarmeG
vom 1. 1. 2009

Der Gesetzgeber verpflichtet die Eigentimer von neuen Gebauden, den Warmebedarf
anteilig aus erneuerbaren Energien oder aus der Nutzung von Abwarme oder aus KWK-
Anlagen zu decken. Weiterhin sind Mal3hahmen zur Einsparung von Energie und die
Kombination dieser Malinahmen madglich.

Bei Einfamilienhdusern werden diese Forderungen oft mit einem Brennwertkessel fur die
Heizungsanlage und einer thermischen Solaranlage zur Erwdrmung des Trinkwassers mit
einem relativ geringen Aufwand an Investitionskosten realisiert (Variante ). Filr ein
Einfamilienhaus mit einer Wohnflache von 140 m2 und einem Warmebedarf von 70 kWh/mz2a
sind Kosten von 12 000 € zu erwarten®.

Als Ersatzmafl3nahme ist der Bau einer KWK-Anlage mdglich (Variante Il).

5. Vorteile der KWK-Anlage gegeniber der Ausristung mit Solaranlage und
Brennwertkessel

5.1 Vorteile fir die Bauherren
5.1.1 Kosten fur die Warmeerzeugung

Es ist zu erwarten, dass die jahrlichen Kosten fur die Warmeerzeugung bei Betrieb der KWK-
Anlage besonders mit einem Nahwéarmenetz geringer sind als die jahrlichen Kosten fir die
Heizung der jeweiligen Einfamilienhduser mit einem Brennwertkessel fur die Heizung und
einer thermischen Solaranlage fur die Erwarmung des Trinkwassers.

5.1.2 Einfache Betriebsflihrung der Anlage

Die Kunden der KWK-Anlage haben keine aufwendige Anlagentechnik mehr, die kontrolliert,
eingestellt, gewartet, repariert und vom Schornsteinfeger geprift werden muss. Daflr
entfallen nicht nur die Betriebskosten, sondern auch der Zeitaufwand und die Sorgen fir das
Bestellen und Kontrollieren dieser Tatigkeiten.

5.1.3 Geringer Platzbedarf im Haus bei der Versorgung Uber ein Nahwérmenetz

Die Bauherren haben keine Energieversorgungsanlage, sondern nur noch den Speicher fir
das erwdrmte Trinkwasser, die Umwalzpumpen und Mischventile fir die Heizungsanlage
(Hausanlage) und einige Armaturen und den Warmemengenrechner im Haus.
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Der Platzbedarf ist natirlich geringer als der fiir die Ausriistung des Gebdudes mit dem
Brennwertkessel und der solaren Trinkwassererwdrmung. Wichtig ist, dass der Betreiber der
KWK-Anlage die Ausristungstechnik der Trinkwassererwarmung vorschreibt, damit die
Anlagen kostengiinstig gekauft werden kdnnen und die Funktion optimal auf die KWK-
Anlage abgestimmt werden kann.

5.2.  Vorteile fur die Umwelt
5.2.1 Allgemeine Vorteile

Die Warmeenergie der KWK-Anlage wird von den Kunden genutzt. Deshalb hat sie einen
wirkungsgrad von rund 90 %.? Der Wirkungsgrad von Kohlekraftwerken mit getrennter
Stromerzeugung wird in der Literatur mit 29 bis 36 % angegeben ®, weil die Abwarme der
Dampfturbinen Uber Kdihltirme oder Flisse gekdhlt wird. Weiterhin werden bei der
Stromerzeugung mit einer KWK-Anlage weniger Schadstoffe als bei der getrennten
Stromerzeugung emittiert.

Der Leistungszuwachs von KWK-Anlagen und ihre Zusammenschaltung zu virtuellen
Kraftwerken tragen zum Ausgleich der schwankenden Energieerzeugung aus Wind-und
Solaranlagen bei. Sowohl im Hinblick auf ihre Flexibilitat als auch auf ihre okologische Bilanz
schneiden sie deutlich besser ab als die Anlagen im bestehenden Kraftwerkspark. ©

5.2.2 Konkrete Berechnungen

Die Versorgung eines Gebaudes aus dem Nahwarmenetz mit 50 % Warmeenergie aus der
KWK-Anlage ist eine wesentlich umweltfreundlichere Art der Energieversorgung, als die mit
der Ausristung des gleichen Gebaudes mit einem Brennwertkessel fur die Heizungsanlage
und einer thermischen Solaranlage zur Erwarmung des Trinkwassers (Variante ).

Die Ergebnisse der konkreten Berechnung kénnen Sie in der Anlage ersehen.

6 Nachteile bei der Versorgung der Kunden mit einer KWK-Anlage und Nahwéarmenetz
6.1 Nachteile bei der Versorgung der Kunden mit einer KWK-Anlage

Bei der Aufstellung der KWK-Anlage im Haus ist natirlich ein groéf3erer Aufstellraum
erforderlich als bei Betrieb eines ,wandhdngenden“ Brennwertkessels mit einer thermischen
Solaranlage zur Erwarmung des Trinkwassers.

6.2 Nachteile der Versorgung der Kunden mit einer KWK-Anlage und Nahwérmenetz

Fur das Nahwarmenetz ist neben den Bau- und Betriebskosten, auch die Genehmigung der
Hausbesitzer fur das Verlegen der Leitungen in ihren Kellern erforderlich. Das kann aber den
Kunden durch die Vorteile einer effektiveren Betriebsweise und die Senkung der Investitions-
kosten bei dieser Art der Verlegung klar gemacht werden.

Weil die Bau-und Betriebskosten der KWK-Anlage mit Nahwarmenetz immer geringer sind,
als bei der getrennten Aufstellung mehrer Anlagen, wenn sich die Gebaude der Kunden in
raumlicher Nahe zueinander befinden, bevorzuge ich die Versorgung lber ein Nahwarme-
netz.

7. Vorschlage fur die weitere Vorgehensweise zur Realisierung der KWK-Anlagen als
virtuelles Kraftwerk

Das Konzept wird dem Parlament der Gemeinde vorgestellt. Wenn die Abgeordneten
grundsatzlich mit der Anwendung dieser Art der Energieversorgung einverstanden sind,
werden folgende Schritte beschlossen:

7.1 Bauvorhaben mit privatwirtschaftlichen Bautragern (Firmen)

Bei diesen Vorhaben beteiligen sich die Betreiber der KWK-Anlagen als virtuelles Kraftwerk
an der Ausschreibung der Versorgungsunternehmen, als Bieter fir die Warmeenergie-und
eventuell die Elektroenergie-Versorgung der Gebaude. Die Planungen fiir die Infrastruktur
der KWK-Anlage (Gas-Elektroenergie-Anschluss, Aufstellraum...) wird vom jeweiligen
Unternehmen durchgefihrt.
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Vom Parlament werden Bauvorhaben beschlossen, bei denen diese Art der Beteiligung der
Betreiber der KWK-Anlagen als Unternehmen der Wé&armeenergie- und eventuell der
Elektroenergie-Versorgung der Gebaude moglich ist.

7.2 Bauvorhaben mit privaten Bauherren

Ein unabhangiges Planungsbiro wird mit der Untersuchung der jeweiligen Standorte
beauftragt.

Ziel der Planungen ist, unter welchen Bedingungen der Bau des Nahwarmenetzes mit einer
KWK-Anlage an den jeweiligen Standorten mdglich ist und ein tGberschaubarer Vergleich der
gesamten Kosten die sich fir die kiUnftigen Bauherren oder Nutzer der vorhandenen
Gebdude ergeben, wenn sie mit einer Energieversorgungsanlage entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen, zum Beispiel Variante |, oder Uber ein Nahwarmenetz mit einer
KWK-Anlage (Variante Il) versorgt werden. Die neuen Geb&ude werden natirlich nach den
Bestimmungen der EnEV eindeutig definiert.

Wenn sich fir die Bauherren eine positive Kostenbilanz bei der Versorgung der Gebaude
Uber ein Nahwarmenetz mit einer KWK-Anlage ergeben, sollte diese Art der
Warmeenergieversorgung, zumindest fur einen Teil des Bauplanes vorgeschlagen werden.

Vom Parlament werden kinftige Bauvorhaben beschlossen, bei denen diese Art der
Warmeenergieversorgung angewendet werden kann.

Helga Kutzner Birkenwerder, 28. 10. 2011

Quellen:

D Technisches Datenblatt ZuhauseKraftwerk der LichtBlick ZuhauseKraftwerk GmbH

1) Telefonat mit der Technischen Beratung der LichtBlick ZuhauseKraftwerk GmbH. Vom
Berater wurde mir bestétigt, dass es auch beim Bau mehrerer BHKW keine wesentlichen
Unterschiede zwischen ,, Privat-und Gro3kunden® gibt.

2 Informationsblatt der Vattenfall Europe New Energie Services GmbH in Hamburg
¥ Informationsblatt der Verbraucherzentrale Berlin, Energieberatung
) Prospekt ,Informationen zu den Blockheizkraftwerken Vitabloc 200 der Firma Vissmann.

% Taschenbuch fiir Heizung+ Klimatechnik, Ausgabe 03/04 von Recknagel, Sprenger, Schra-
mek.

® Vortrag des Institut fir ZukunftsEnergieSysteme g GmbH bei der Veranstaltung ,Block-
heizkraftwerke kénnen den Atomausstieg hervorragend flankieren“ am 8. 6. 2011

Anlage zum KWK-Konzept, 1 Seite

Helga Kutzner  Luisenstral3e 24 Tel.: 03303/400 223
16547 Birkenwerder e-mail: helgaundwolfgang@yahoo.de




Anlage zum KWK-Konzept

5.2.2 Konkrete Berechnungen des Jahres-Primarenergiebedarfs

Der Gesetzgeber verlangt in der Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2009 einen
Vergleich des Jahres-Primarenergiebedarfs von neuen Gebduden gegeniiber einem
Referenzgebaude. Der Primarenergiebedarf schlief3t alle vorgelagerten Prozesse, von der
Forderung der jeweiligen Energie einschlie3lich Umwandlung und Transport zum Gebaude
mit ein.

Den Berechnungen, die mir freundlicherweise vom Institut fir Technische Gebaude-
ausriustung Dresden zur Verfigung gestellt wurden, ist folgendes zu entnehmen:

Das Referenzgebaude (Variante I, mit Abluftanlage.): hat folgende Ausstattung: Brennwert-
kessel fur die Heizungsanlage, thermischen Solaranlage zur Erwarmung des Trinkwassers
und eine Abluftanlage.

Beide Gebaude haben die gleiche Gebaudenutzflache (246 m2), den gleichen Bedarf fir
Heizwarme und Trinkwasser-Erwarmung und die gleiche Abluftanlage.

Ergebnis: Das aus dem Nahwarmenetz versorgte Gebdude hat gegenitber dem
Referenzgebaude einen um 19 % geringeren Jahres-Primarenergiebedarf. Die Versorgung
der Gebaude aus dem Nahwarmenetz mit 50 % Warmeenergie aus der KWK-Anlage ist eine
wesentlich umweltfreundlichere Art der Energieversorgung, als die mit der Ausristung des
Referenzgebaudes.

Die Berechnungen kann ich lhnen zur Verfigung stellen.

Bei der Berechnung des Jahres-Primarenergiebedarfs sind die Warmeenergieverluste des
Nahwarmenetzes mit berucksichtigt. Die Warmeenergie der KWK-Anlagen, wird in
Abhangigkeit von GroRe und Effizienz des Nahwéarmenetzes ca. mit 80 bis 90 % von den
Kunden genutzt. Die Verluste der Ubertragungsleitungen wurden bei einem Vortrag?
bekanntgegeben. Wichtig ist, dass die Leitungsnetze eine mdglichst kompakte Ausdehnung
haben.

% Vortrag bei der Veranstaltung Nr. 1.0.2 am 18. 5. 2011 auf den Berliner Energietagen
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Haushaltssatzung
der Gemeinde Birkenwerder fur das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des 8§ 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der
Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§1

Der Haushaltsplan fur das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Ertrége auf 11.367.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf 11.316.000,00 €
aul3erordentlichen Ertrage auf 205.800,00 €
aul3erordentlichen Aufwendungen auf 215.000,00 €

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf 12.948.000,00 €
Auszahlungen auf 14.723.900,00 €
festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit auf 10.715.600,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit auf 10.465.100,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstéatigkeit auf 2.232.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstatigkeit auf 4.258.800,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstatigkeit auf 0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstéatigkeit auf 0,00 €
Einzahlungen aus der Auflésung von Liquiditatsreserven 0,00 €
Auszahlungen an Liquiditatsreserven 0,00 €
§2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsférderungsmafinahmen werden nicht
festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméchtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und
Auszahlungen fir Investitionsférderungsmaf3nahmen in kiinftigen Haushaltsjahren wird auf
2.651.000,00 €



festgesetzt.

§4

Die Steuersatze fur die Realsteuern werden fir das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) fur die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 250 v. H.

b) fur die Grundstiicke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 350 v. H.
85

1. Die Wertgrenze, ab der auf3erordentliche Ertrdge und Aufwendungen als fur die Gemeinde von
wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf
20.000,00 €
festgesetzt.

2. Die Wertgrenze, fur die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und
Investitionsférdermafl3nahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf
20.000,00 €
festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der tberplanmafige und auBerplanmaRige Aufwendungen und Auszahlungen
der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedurfen, wird auf
20.000,00 €

festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 € und

b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusatzlichen Einzelaufwendungen oder

Einzelauszahlungen auf 400.000,00 €
festgesetzt.

§6

Betrifft Haushaltssicherungskonzept - entfallt

Birkenwerder,

Norbert Hagen
(Hauptverwaltungsbeamter)



Gemeinde Birkenwerder

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2012

02.02.2012 10:18:38

-in EUR-
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
Ertrags- und Aufwandsarten 2010 2011 2012 2013 2014 2015
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1.[Steuern und &hnliche Abgaben 0,00} 4.142.700 4.916.700] 4.698.700 4.698.700 4.698.700
2.[Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.465.100 4.545.900 4.383.900 4.274.900 4.204.900
3./Sonstige Transferertrage 0,00 86.200, 75.000 0 0 0
4 Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 1.045.700 935.300 915.300 930.300 940.300
5.[Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00} 370.400 350.000 353.100 353.100 351.100
6.Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 110.100 129.000] 68.200] 83.500 88.500
7./Sonstige ordentliche Ertréage 0,00 375.100 354.000 352.000 364.000 364.000
8.|Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0 0 0 0 0
9.Bestandsveranderungen 0,00 0 0 0 0 0
10.=Ertrége aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,000 10.595.300 11.305.900 10.771.200, 10.704.500 10.647.500
11 |Personalaufwendungen 0,00 4.215.000 4.537.600] 4.612.000 4.720.500 4.844.500
12 Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0
13./Aufwendungen fur Sach- und Dienstleistungen 0,00} 1.873.400 1.930.700 1.677.400 1.671.100 1.672.600
14 |Abschreibungen 0,00 815.300 1.002.100 1.083.800 1.114.800 1.126.300
15 [Transferaufwendungen 0,00 2.482.800, 2.620.900 2.599.900, 2.699.900 2.799.900
16./Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 1.195.300 1.212.700 1.067.200 1.083.200 1.077.200
17.=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00/ 10.581.800] 11.304.000, 11.040.300( 11.289.500, 11.520.500
18.= Ergebnis der laufenden 0,00 13.500 1.900] -269.100 -585.000) -873.000
\Verwaltungstéatigkeit (10 ./. 17)

19./Zinsen und sonstige Finanzertrage 0,00 102.000] 62.000) 16.000 16.000 13.000
20.}- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00} 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
21.= Finanzergebnis 0,00 90.000 50.000 4.000| 4.000 1.000
22.= ordentliches Jahresergebnis (18+21) 0,00 103.500 51.900) -265.100 -581.000) -872.000
23.[aulRerordentliche Ertrage 0,00 320.800 205.800 105.800] 105.800] 105.800|
24} auBerordentliche Aufwendungen 0,00} 350.000 215.000 115.000 115.000 115.000
25.= auRBerordentliches Jahresergebnis 0,00 -29.200 -9.200| -9.200 -9.200 -9.200
26.=- Gesamtuberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) 0,00 74.300 42.700] -274.300] -590.200) -881.200)
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Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsjahr 2012

-in EUR-
Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
1.[Steuern und ahnliche Abgaben 0,00} 4.142.700 4.916.700] 4.698.700 4.698.700 4.698.700
2.[Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 4.021.600 4.083.400 3.935.400, 3.835.400 3.775.400
3.sonstige Transfereinzahlungen 0,00 86.200, 75.000 0 0 0
4 |6ffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 926.300 760.800 730.800 735.800 735.800
5.privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00} 371.200 350.800 353.900 353.900 351.900
6.[Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 110.100 129.000] 68.200] 83.500 88.500
7 ./sonstige Einzahlungen 0,00 370.100 349.900 349.900 361.900 361.900
8.Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 90.000, 50.000 4.000 4.000 1.000
9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstatigkeit (1 0,000 10.118.200f 10.715.600 10.140.900f 10.073.200 10.013.200
bis 8)
10.Personalauszahlungen 0,00} 4.331.700 4.658.800 4.695.100 4.756.200 4.838.100
11.Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0
12 JAuszahlungen fur Sach- und Dienstleistungen 0,00 1.903.400 1.940.700 1.687.400 1.681.100 1.682.600
13 [Transferauszahlungen 0,00 2.482.800, 2.620.900 2.599.900, 2.699.900 2.799.900
14.Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 64.000 42.000] 42.000 42.000] 32.000
15.sonstige Aufwendungen 0,00} 1.141.700 1.202.700] 1.067.200 1.083.200 1.077.200
16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstéatigkeit 0.00 9.923.600, 10.465.100( 10.091.600 10.262.400, 10.429.800
(10 bis 15)
17.= Saldo aus laufender Verwaltungstatigkeit 0,00 194.600 250.500 49.300 -189.200) -416.600
18 |Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 89.600, 1.184.000 928.800 300.000 300.000
19.Einzahlungen aus Beitrdgen und Entgelten 0,00} 799.100 841.400 1.030.000 317.000 23.000
20.[Einzahlungen aus der VerauRerung von immateriel- 0,00 0 0 0 0 0
len Vermdgensgegenstanden Rechten und Gebéu-
den
21 |Einzahlungen aus der Verauf3erung von Grundstu- 0,00} 320.000 205.000 105.000 105.000 105.000
cken, grundstiicksgleichen
22 |[Einzahlungen aus der VerauRRerung von brigem 0,00 5.000, 2.000] 0 0 0
Sachanlagevermogen
23Einzahlungen aus der Ver&auf3erung von Finanzanla- 0,00} 0 0 0 0 0
gevermogen
24 |Sonstige Einzahlungen aus Investitionstatigkeiten 0,00} 0 0 0 0 0
25.= Einzahlungen aus Investitionstétigkeit (18 bis 24) 0,00 1.213.700 2.232.400] 2.063.800 722.000 428.000
26.|Auszahlungen fir Baumanahmen 0,00 5.422.400, 3.626.400 3.409.000, 200.000 15.000
27.|Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen fir 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen Dritter
28.|Auszahlungen fiir den Erwerb von immateriellen 0,00 12.000 22.100) 0 0 0
Vermdgensgegenstéanden
29./Auszahlungen fir den Erwerb von Grundstiicken, 0,00 170.000] 270.000 20.000 20.000 15.000
grundstucksgleichen Rechten und Geb&auden
30./Auszahlungen fiir den Erwerb von ibrigem Sachan- 0,00 292.400 340.300 46.100 70.300) 5.000
lagevermogen
31./Auszahlungen fir den Erwerb von Finanzanlagever- 0,00 0 0 0 0 0
maogen
32.Sonstige Auszahlungen aus Investitionstatigkeit 0,00 135.000] 0 0 0 0
33.= Auszahlungen aus Investitionstatigkeit (26 bis 32) 0,00} 6.031.800 4.258.800 3.475.100] 290.300 35.000
34.= Saldo aus Investitionstatigkeit (25 ./. 33) 0,000 -4.818.100] -2.026.400( -1.411.300] 431.700] 393.000
35.= FinanzmitteliiberschuB/-fehlbetrag (17 ./. 34) 0,000 -4.623.500| -1.775.900 -1.362.000] 242.500 -23.600
36.[Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten fir 0,00 0 0 0 0 0
Investitionen
37.[Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 0,00 0 0 0 0 0
(ohne Kassenkredite)
38.= Einzahlungen aus Finanzierungstatigkeit 0,00 o) 0 o) 0 0
39.|Auszahlungen fur die Tilgung von Krediten fur Investi- 0,00} 0 0 0 0 0
tionen
g:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Seite 1



Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung
-1- -2- -3- -4- -5- -6-
40.Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstatig- 0,00 0 0 0 0 0
keit (ohne Kassenkredite)
41.= Auszahlungen aus der Finanzierungstatigkeit 0,00] 0 0 0 0 0
42.= Saldo aus der Finanzierungstatigkeit (38 ./. 41) 0,00 [0 0 [0 0 0
43 .Einzahlungen aus der Aufldsung von Liquiditatsre- 0,00 0 0 0 0 0
serven
44 |Auszahlungen an Liquiditatsreserven 0,00 0 0 0 0 0
45.= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liguidi- 0,00 o) 0 0 0 0
tatsreserven (43 ./. 44)
46.= Verédnderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 0,000 -4.623.500] -1.775.900 -1.362.000] 242.500 -23.600
(35 + 42 + 45)
47 jvoraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am
IAnfang des
Haushaltsjahres (ohne Liquiditatskredite und Konto- 0,00 7.742.400 3.118.900 1.343.000 -19.000] 223.500
korrentverbindlichkeiten)
48.= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln 0,00} 3.118.900 1.343.000 -19.000 223.500 199.900
am Ende des Haushaltsjahres
g:/hkr/form-verwaltung/f-hgplan.rtf Seite 2






Offentliche Stellplatze am Rathaus Birkenwerder
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Vorbemerkung zur Beschlussvorlage 373/2012 Birkenwerder,den 17.02.2012

Mit Beschlussvorlage 373/2012 ,Vorstellung der Machbarkeitsstudie tber die Ges-
taltung der Parkierungsflachen des Rathauses Birkenwerder*, sollten verschiedene
Stellplatzvarianten auf dem Rathausgelande prasentiert und die weitere Planungs-

bearbeitung entschieden werden.

Im Zuge der Vorstellung der Untersuchungsergebnisse im Ortsentwicklungsaus-
schuss (OEA) am 24.01.2012 wurden Fragen aufgeworfen, die zu keiner Empfehlung
fur die Gemeindevertreterversammlung (GVV) fuhrten. Die GVV hat die Vorlage in

ihrer Sitzung am 26.01.2012 in den OEA zuriickverwiesen.

Ein wesentlicher Diskussionspunkt im OEA war, ob die AuRenflache des Rathaus-
gelandes Uberhaupt fur Stellplatze verwendet oder ob diese Flache nicht fir magli-
che andere Nutzungen vorgehalten werden sollte. Mit dieser Fragestellung hat in der
jungen Vergangenheit bereits eine ausfuhrliche Befassung stattgefunden, die im

folgenden Text zusammenfassend erlautert werden soll:

Bei den Untersuchungen zum Integrierten Gemeindeentwicklungskonzeptes (IGEK)
im Jahre 2009 wurde deutlich, dass die Bestandssituation des Einzelhandels prob-
lematisch ist - unter anderem auch deshalb, weil nur eine unzureichende Anzahl von

Parkplatzmdglichkeiten im Ortszentrum zur Verfiigung stehen.

Um den Einzelhandel zu unterstitzen und zu stérken, fasste die GVV in ihrer Sitzung
am 16.07.2009 den Aufstellungsbeschluss (Nr. 9/071/2009) fur den B-Plan Nr. 36
~Steuerung der Standortfindung des Einzelhandels*.

Fur die inhaltliche Untermauerung des B-Plan-Verfahrens war ein sogenanntes Ein-
zelhandelsgutachten zu erstellen, was mit der Beauftragung eines Einzelhandels-
und Zentrenkonzeptes (EHZK) umgesetzt wurde. Im Rahmen des geplanten Billi-
gungsbeschlusses fir das EHZK durch die GVV am 17.06.2010 brachten die
Fraktionen (Die Linke, SPD, BfB und GBB) einen Anderungsantrag ein, der in der
Sitzung der GVV am 15.07.2010 beschlossen (19/169/2010) wurde. Dieser Ande-
rungsauftrag (Anlage 1) zielte unter anderem (Nr. 2.2) darauf ab, die Abgrenzung

des Rathausgrundsttickes zu der Potentialflache ,E 7“ vorzunehmen. Der Bestand
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Offentliche Stellplatze am Rathaus Birkenwerder

der Rathausfunktionen mit Denkmalschutz und Stellplatzbedarf sollte auf dem
Rathausgrundsttick sicher gestellt werden.

Die Aufgabenstellungen, die sich aus dem Anderungsantrags fur die Verwaltung
ergaben, wurden bearbeitet, die Ergebnisse den Fraktionen in einer Sonderveran-
staltung am 14.10.2010 durch das beauftragte Biro Fohmann vorgestellt. Die Flache
.E 7 (Anlage 2) erhielt dabei eine neue Abgrenzung sudlich der Parkierung des Rat-
hauses. Dieser Vorschlag fand die Zustimmung aller Fraktionen.

Die Ergebnisse wurden in das EZHK eingearbeitet und das nunmehr modifizierte
EZHK in der GVV am 17.03.2011 mit einem Selbstbindungsbeschluss (25/235/2011)
beschlossen. Erganzung fand der Selbstbindungsbeschluss auf Antrag der SPD-
Fraktion (Anlage 3) durch die Forderung, einen Teil der Stellplatze fur das Ortszent-
rum neben dem Rathausgebaude anzusiedeln.

Folgerichtig hat der Hauptausschuss (HA) in seiner Sitzung am 09.08.2011 die Ver-
gabe der Machbarkeitsstudie beschlossen (11/34/2011). In der Machbarkeitsstudie
waren Maoglichkeiten und Varianten zur Umgestaltung der Parkplatzanlage auf dem

Hofgelande des Rathauses Birkenwerder zu erarbeiten.

Mit der Beschlussvorlage 373/2012 ,Vorstellung der Machbarkeitsstudie tber die
Gestaltung der Parkierungsflachen des Rathauses Birkenwerder* werden verschie-
dene Mdoglichkeiten / Varianten von 6ffentlichen Stellplatzen am Rathaus Birkenwer-

der vorgestellt und fur die weitere Planungsbearbeitung zur Entscheidung gestellt.

Derzeit wird die Flache sidlich des Rathauses (Anlage 4) fur 17 6ffentliche Stell-
platze und 18 eingeschrankt nutzbare Stellplatze, bei einer Flacheninanspruchnahme
von ca. 2.000 m?, genutzt.

Die im Ergebnis der Machbarkeitsstudie von der Verwaltung vorgeschlagene Vari-
ante C2.1a (Anlage 5) bringt zwar auch nur 36 Stellplatze, allerdings erhoht sich die
Anzahl der o6ffentlich nutzbaren Stellpléatze deutlich von 17 (um 19) auf 36. Die Stell-
platze liegen zudem allesamt deutlich naher, und damit attraktiver, zur Clara-Zetkin-
StralRe (Anlage 6) und haben insgesamt einen geringeren Flachenbedarf als die der-
zeitige Situation. Die Niveaugestaltung der 21 hoher liegenden Stellplatze im

hinteren Grundstlcksbereich lieRe in der weiteren Planung zudem eine
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Offentliche Stellplatze am Rathaus Birkenwerder
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Niveauangleichung zum Sparkassenparkplatz zu. So kénnte die Verkehrsbeziehung

zur Clara-Zetkin-Stral3e verbessert werden.

Als Entscheidungsgrundlage kann zudem die Kostenibersicht (Anlage 7) der ver-
schiedenen Varianten aus der Machbarkeitsstudie dienen. Demnach ist fur einen
ebenerdigen Stellplatz von Kosten von ca. 10.000 Euro/Stellplatz auszugehen. Fur
einen zusatzlichen Stellplatz in einer offenen Tiefgarage sind ca. 21.000
Euro/Stellplatz und fur einen Stellplatz in einer geschlossenen Tiefgarage ca. 28.000

Euro/Stellplatz anzusetzen.

Seite 3von 3



Anlage 0

Vermerk

Bearbeiter: Druckdatum: 17.02.2012 M 1:500



ruby
Textfeld
Anlage 0


Anlage 1


ruby
Textfeld
Anlage 1











UWE FOHMANN
FREIER ARCHITEKT
UND STADTPLANER

Arbeitsbesprechung der
Fraktionen am 14.Oktober

i

Vorstellung des
STADTEBAULICHEN KONZEPTES

Anlage 2



ruby
Textfeld
Anlage 2


UWE FOHMANN
FREIER ARCHITEKT
UND STADTPLANER

Vorstellung des
STADTEBAULICHEN KONZEPTES

Aufgabenstellung GR
Bestand Stadtebau
Potenziale / Planungen
Untersuchungsbereiche
Entwurf / Varianten

Vorzugsvariante
Identitat Erlebbarkeit

14.10.2010

VORSTELLUNG
DISKUSSION
01.11.2010 ANREGUNGEN




Aufgabenstellung GV FRETER ARChITeKT

ADTPLANER

Grundlage der stadte-
baulichen Untersuchung

VARIANTE 1
Vollsortimenter und
Drogerieladen® auf P1

Bilo-Kaufhaus* auf
und ,,Kultur / Touristik /
Gastronomie* auf




Stadtebau - Bestand tneien snenneet

DTPLANER

Stadtebauliche Bestands-
aufnahme / Analyse




Stadtebau Bestand S>>>N e FOHMANN

UND STADTPLANER




UWE FOHMANN

U nte rs u C h u n g e n FREIER ARCHITEKT

UND STADTPLANER




UWE FOHMANN

U nte rs u C h u n g e n FREIER ARCHITEKT

UND STADTPLANER




UWE FOHMANN

U nte rs u C h u n g e n FREIER ARCHITEKT

UND STADTPLANER

_parken RATHAUS

- Stellplatzbedarf aus Verwaltung
=28 P >>>vorh. 32 P, ebenerdig

- mogliche Erweiterung als
Parkpalette > zusatzlich 13 P
fur Geschafte der Ortsmitte

- Gestalterische Aufwertung durch
Naturstein / Grun; Integration in
historisches Rathausensemble




UWE FOHMANN
FREIER ARCHITEKT

Untersuchungen freln ancreKT

Bio _markt

- ungenugende Grundflache

- ungunstige Topographie

- problematische Parkierung,
Zuwegung und Andienung

- stadtebauliche Vertraglichkeit
durch Kubatur/Dachform erf.




UWE FOHMANN

Untersuchungen Rk

NB wohnen

- Nutzung der Hanglage moglich
ABER Erschlief3ung von
Gustav-Freytag-Strafl3e erforderlich

- weiterfuhrende stadtebauliche
Untersuchung des Grundstickes
Bestand/Neubau ist sinnvoll

- Entscheidung NB ,,oben oder unten®;

d.h. Grune oder gebaute Raumkante
von der Hauptstralle




UWE FOHMANN
FREIER ARCHITEKT

E rg e b n iS UND STADTPLANER

Entscheidung auf der
Grundlage der stadte-
baulichen Untersuchung :

Bio-Kaufhaus* auf
und , Kultur / Touristik /
Gastronomie* auf

Sudlich der Parkierung
Rathaus, da Entwicklung
der anschlieRenden

~ T Grundstiucke als reine
Wohngrundstucke, keine
Infrastruktur / Handel
(ggf. EG-Nutzung / Laden)
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Anlage 4

Stellplatze (derzeit gesamt) = 35
zumutbar o6ffentlich nutzbar = 17

eingeschréankt offentlich nutzbar =7
"Insiderstellplatze” = 11
(Flache = ca. 2.700 m?)

Vermerk
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Stellplätze (derzeit gesamt) = 35
zumutbar öffentlich nutzbar = 17
eingeschränkt öffentlich nutzbar = 7
"Insiderstellplätze" = 11
(Fläche = ca. 2.700 m²)
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Variante C2.1a Anlage 5
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Anlage 6

Stellplatze (neu gesamt) = 36
offentlich nutzbar = 36
(Flache = ca. 1500 m?)

Stellplatze (derzeit gesamt) = 35
zumutbar o6ffentlich nutzbar = 17
eingeschrankt offentlich nutzbar = 7
"Insiderstellplatze” = 11

(Flache = ca.2700 m?)

Vermerk
Bearbeiter: Druckdatum: 17.02.2012 M 1:500
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Stellplätze (neu gesamt) = 36
öffentlich nutzbar = 36
(Fläche = ca. 1500 m²)
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Parkdeck Am Rathaus Birkenwerder, Hauptstrasse 34 in 16547 Birkenwerder

[

Variantenvergleich

Variante

Kurzbeschreibung

Stellplatze

SBK brutto/Platz

SBK brutto

Parkhaus

Freiflache

Gesamt

A

Geschlossene Mittelgarage aus Stahlbeton. Ein-u. Ausfahrt zur TG getrennt

14/20

19

53

15.396,23

816.000,00

Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse

Al

Keine TG, Hangstutzwand zur Abfangung einer oberen Parkflache

21/20

41

9.821,95

402.700,00

Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse; obere Ebene nicht bis zur Grund-

grenze geschoben

Geschlossene Mittelgarage aus Stahlbeton,

19/25

12

56

16.594,64

929.300,00

Hangstiitzwand zur Abfangung einer oberen Parkplatzflache

Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse

Obere Parkebene bis an die Nachbargrenzen herangeschoben

=X

Keine TG, Hangstitzwand zur Abfangung einer oberen Parkplatzflache

12/25

37

9.732,43

360.100,00

Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse

Obere Parkebene bis an die Nachbargrenzen herangeschoben

Geschlossene Mittelgarage aus Stahlbeton. An der Hauptstrasse nur eine Park-

14/20

15

49

16.389,80

803.100,00

zeile, dafur Griinzug. Ein-u. Ausfahrt zur TG getrennt. Oberstes Deck von der Grund-

stiicksgrenze abgerickt

C

e

Keine TG, Hangstutzwand zur Abfangung einer oberen Parkplatzflache

8/25

33

10.715,15

353.600,00

Einreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse

Obere Parkebene bis an die Nachbargrenzen herangeschoben

C2

Offene Mittelgarage mit Stahlstiitzen und Betonebenen. TG I6sgeldst als Fertigsystem

17/19

14

50

13.258,00

662.900,00

von den Stutzwanden. Einreihige Parktaschen an der Hauptstrasse mit Griinzug

Je eine Zu- u. Abfahrt zu den Ebenen mit Ampelregelung

c2.1

Keine TG, Hangstutzwand zur Abfangung einer oberen Parkplatzflaéche

15/22

37

10.470,27

387.400,00

Einreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse, Griinzug

Obere Parkebene bis an die Nachbargrenzen herangeschoben

Kostenibersicht als Variantenvergleich
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GEMEINDE BIRKENWERDER

Der Blrgermeister

Beschlussvorlage Vorlage-Nr.: 373/2012

Offentlichkeitsstatus: offentlich

Einreicher / Antragsteller: ~ Der Burgermeister

bearbeitender Bereich: Bauen, Umwelt, Sicherheit und Ordnung
eingereicht am: 09.01.2012

Beratungsfolge:

Gremium: Datum: Status: Zustandigkeit:
Ortsentwicklungsausschuss 24.01.2012  Offentlicher Teil Beschlussempfehlung
Gemeindevertretung 26.01.2012  Offentlicher Teil Beschlussfassung

Vorstellung der Machbarkeitsstudie (Variantenuntersuchung) iiber die Gestaltung der

Parkierungsflachen des Rathauses Birkenwerder

Beschlusstext

Die Gemeindevertretung der Gemeinde beschliefl3t die Variante C2.1a der
Machbarkeitsstudie (Variantenuntersuchung) tber die Gestaltung der Parkierungsflachen

des Rathauses Birkenwerder als weitere Planungsgrundlage.

Begriindung:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Birkenwerder hat bereits in den Jahren 2009, 2010

und 2011 die Sanierung des Rathauses aufgenommen und moéchte die derzeit im
Innenbereich des Rathauses laufenden Sanierungsmalnahmen im Jahr 2012 abschliefl3en.
In diesem Zusammenhang sollen auch das im Innenhof des Rathauses befindliche
Nebengebaude saniert und die umliegenden Parkierungsflachen neu gestaltet werden.

Auf dieser Grundlage hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Birkenwerder mit ihrem
Beschluss 11/34/2011 die Vergabe einer Machbarkeitsstudie zur Umgestaltung der

Parkplatzanlage am Rathaus Birkenwerder an das Ingenieurblro Hauer beschlossen. Die

Seite: 1/3



GEMEINDE BIRKENWERDER

Der Burgermeister

Machbarkeitsstudie wurde vom Ingenieurbliro Hauer erstellt. Hierbei wurden die zwei
folgenden Grundvarianten untersucht, die im Ergebnis weitere Nebenvarianten

hervorbrachten:
1) Anordnung von Stellplatzen in zwei Ebenen mit Neubau einer Stitzmauer im Bereich
des abzubrechenden ehemaligen Stallgebaudes

Hierzu gehdren die Nebenvarianten A1, B1, C1 und C2.1.[

2) Anordnung einer offenen Tiefgarage mit Stellplatzen in zwei Ebenen

Hierzu gehdren die Nebenvarianten A, B, C und C2 .

Ergdnzend zu diesen Grundvarianten wurde aus der Variante C2.1 kurzfristig bereits eine

weiterfUhrende Prazisierung erarbeitet. Ziel war es Moglichkeiten der Kostenreduzierung zu

eruieren. In der so entstandenen Variante C2.1a konnen zudem mehr Griinflachen realisiert

werden. Die Verwaltung empfiehlt die Variante C2.1a zur Umsetzung. Aufgrund der

zeitlichen Enge liegt derzeit noch keine Kostenschéatzung nach DIN 276 vor. Es kann jedoch

bereits festgestellt werden, dass die Variante Einsparpotentiale bietet und eine geringere

Flache versiegelt wird. Weitere Optimierungen im Detail sollen in der Entwurfserstellung

untersucht werden.

Die Veranderungen der Uiberarbeiteten Variante C2.1a zur Grundvariante C2.1 sind:

- Obere Hangstltzwand mit L-Elementen anstelle von Spundwand (Kosteneinsparung),

- Obere Parkplatzebene nicht bis zur Grundstlicksgrenze (weniger versiegelte Flache).

Die Bauausfuhrung ist fir das Haushaltsjahr 2012 vorgesehen.

Die Varianten der Machbarkeitsstudie wird im Ortsentwicklungsausschuss am 24.01.2012
vorgestellt und dort behandelt. Sollte die Empfehlung des Ortsentwicklungsausschusses
vom Beschlusstext abweichen, wird die Beschlussvorlage zur GVV am 26.01.2012

entsprechend der Empfehlung angepasst.
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GEMEINDE BIRKENWERDER

Der Blrgermeister

Anlagen:

1 Erlauterung zur Machbarkeitsstudie

2 Kostenubersicht als Variantenvergleich

3. Variante A Zeichnerische Darstellung
4. Variante A1 Zeichnerische Darstellung
5. Variante B Zeichnerische Darstellung
6. Variante B1  Zeichnerische Darstellung
7. Variante C Zeichnerische Darstellung
8. Variante C1  Zeichnerische Darstellung
9. Variante C2  Zeichnerische Darstellung
10. Variante C2.1 Zeichnerische Darstellung
11.

sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung
sowie Kostenschatzung

Variante C2.1a Uberarbeitete Variante aus C2.1 ohne Kostenschatzung

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt:

Ja 1 Nein

Behandlung in den

Ausschussen: SRR

Gremienfolge SHZTES: ja nein enthalten
datum

Sozialausschuss 0
Hauptausschuss HN
Finanzausschuss 0
Ortsentwicklungsausschuss 24.01.2012 0
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Anlage 1: Erlauterung zur Machbarkeitsstudie

INGENIEURBURO HAUER
Berliner Stralle 22 * 16540 Hohen Neuendorf « Tel: 03303 / 506890 * Fax: 506899 ¢ email@ibhauer.de

Parkplatzneuordnung am Rathaus Birkenwerder
Hauptstrasse 34 in 16547 Birkenwerder

Allgemeines :

Am 10.08.2011 wurde das Ingenieurbiiro Hauer mit der Machbarkeitsstudie fir eine
Parkplatzneuanlage am Rathaus in Birkenwerder beauftragt. Hierbei sollten zwei
Varianten untersucht werden und zwar:

1. Anordnung von Stellplatzen in 2 Ebenen mit Neubau einer Stitzmauer im
Bereich der abzubrechenden Garagen.
2. Anordnung einer offenen Tiefgarage mit Stellplatzen in 2 Ebenen

Zu den einzelnen Ausfuhrungsvarianten sollte eine Flachen-/Kapazitatsermittlung
nebst Kostenschatzung ausgearbeitet werden.

Varianten:

Es wurden nachstehende Varianten ausgearbeitet und sind in der nachfolgenden
tabellarischen Ubersicht dezidiert dargestellt:

Variante A: Geschlossene Mittelgarage aus Stahlbeton
- Ein- und Ausfahrt getrennt
- Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse
- Obere  Parkplatzebene nicht bis an die rickwartige
Grundstuicksgrenze geschoben.
- Mittelgaragefront ca. mittig am Hofgebaude

Variante A1 : Hangstutzwand zur Abfangung der oberen Parkflache
- Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse
- Obere  Parkplatzebene nicht bis an die ruckwartige
Grundstiicksgrenze geschoben.
- Hangstutzwand ca. mittig am Hofgebaude

Variante B : Geschlossene Mittelgarage aus Stahlbeton
- Ein- und Ausfahrt getrennt
- Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse
- Obere Parkplatzebene bis an die ruckwartige Grundsticksgrenze
geschoben, Hangstutzwand auf Grundstickgrenze
- Mittelgarage annahernd frontbtindig zum Hofgebaude

Variante B1:  Hangstutzwand zur Abfangung der oberen Parkflache
- Doppelreihige Parktaschen entlang der Hauptstrasse
- Obere Parkplatzebene bis an die ruckwartige Grundstiicksgrenze
geschoben, Hangstitzwand auf Grundstiickgrenze
- Hangstutzwand annéhernd frontbtindig zum Hofgebaude
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